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^ rticulus XXVII.
§ . I-

( Der auswärtigen Sckuz -Vnefe über
Reichs - Glieder nicht zu be-

stattigen .)

Als auch in Veranlassung de¬
ren von Weyland vorgewesenen
Königen und Kayseren etlichen
auswärtiger « von des heiligen Rö¬
mischen Reichs ^urisäicstion exi-
mirten Fürsten und kotentaten,
über Immeäi 'st - und X^eäiat-
Städte und Stände , vor Alters
gegebenen oder von ihnen selbst
erworbenen und angenommenen,
oder sonst ulurpirten Schuz - und
Schirm -Briefen , indem sie sich
jewe -len deren auch wider ihre
eige - e Landes -Obrigkeit in Oivil-
und ^uslix - Sachen , des heiligen
Reichs Sazungen zuwider , be¬
dienet , nicht geringe Weiterrm-
gen und Zerstörungen gemeinen
Land - Friedens entstanden , da¬
durch dann des heiligen Reichs
UsiirisstitstlOii , ^ utlroritaet und
Hoheit mercklich geschwächet , die¬

selbe auch mit Entziehung an-
sehn-
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-Irticulus XXVII .!
§ ' r.

(Auswärtige Schuzbriefe . )

Als auch in Veranlassung der
von Weiland vorgewesencn römi¬
schen Königen und Kaisern etli¬
chen auswärtigen von des heili¬
gen römischen Reichs Jurisdik¬
tion eximirten Fürsten und Po¬
tentaten über Jmmediat - und
Mepiatßädte und Stände , vor
Alters gegebenen oder von ihnen
selbst erworbenen und angenom¬
menen oder sonst usuvvirten
Schuz - und Schirmbriefen , in¬
dem sie sich deren jeweil auch wi¬
der ihre eigene Landes -Obrigkeit
in Civil - und Iustizsachen des
heiligen Reichs Sazungen zu¬
wider bedienet , nicht geringe
Weiterung un ^ erstörungen ge¬
meinen Landfriedens entstanden,
dadurch dann des heiligen Reichs
Jurisdiktion , Authorität und
Hoheit merklich geschwächet , die¬
selbe auch mit Entziehung an-

BöZ sehn-
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sen werden , bey welchem allem
Er Churfürsten , Fürsten und
Stande , imgleichcn die freye
Reichs -Ritterschaft , sammt de¬
ren allerseits Landen , Leuten und
Unterthanen , nach Vermögen
schützen, msmiteniren und hand¬
haben , und darwider in keiner-
ley Weise beschweren lassen will.

^ rticulns XXVII.
§ . i . Als auch in Veranlas¬

sung deren von weiland denen
vorgewefenen Römischen Köni¬
gen und Kayscrn , etlichen aus¬
wärtigen von des heiligen Römi¬
schen Reichs äuri

'
sch'älion eximir¬

ten Fürsten und Potentaten über
immeäi 'at - und meäist - Städte
und Stände vor Alters gegebenen
oder von Ihnen selbst erworbenen
und angenommenen oder sonsten
uiurpirten Schuz - und Schirm-
Brief , indeme sie sich deren jc-
weilen auch wider ihre eigene
Lands -Obrigkeit in Civil - und
Justiz - Sachen , deS heiligen
Reichs -Sazungen zuwider , be¬
dienet , nicht geringe Weiterun¬
gen und Zerstöhrungen gemeinen
Land - Friedens entstanden , da-
durch dann des heiligen Reichs
^ urisclickiün, ^ utlroritset und Ho¬
heit ^ mercklich geschwächet , die¬
selbe auch mit Entziehung an¬
sehnlicher Glieder gar mterver-
tirt worden ; Als soll und will Er
zur Abwenduug obverstandener

gefahr-
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sehnlicher Glieder gar iuterverti-
ret worden ; Als sollen und wol¬
len Wir zu Abwendung obver-

siandencr gefährlicher und der ge¬
meinen Iranguillität des heiligen
Römischen Reichs schädlicherZer-
gliederung und Mißverstand der¬

gleichen kroteälion und Schirm¬
briefe über mittelbare Städte
und Landschaften , denen Gewal¬
ten , und kotentLten , so des hei¬
ligen Reichs Zwang und äuris-
«Mion , wie gemeldet , nicht un-

terworffeu , nicht allein nicht er-

theilen , noch solche zu suchen und

anzunehmen , gestatten , noch auch
die , so von vorigen Römischen
Kayseren , in etwa anderwarten
der Sachen und Zeiten Zustand
und Lonlicleratchn , ertheilet,
und von ^ leäiat -Ständen aus¬
genommen worden , durch KelLri-

oder auf andere Weise cou-
lirmiren.

Z. H°
(Goudem abzuthun, oder wenigstens

einzuschräuken . )
Sondern vielmehr darob und

daran seyn , damit vermittelst
Unserer Intei -politioQ oder durch
andere erlaubte Mittel und We¬

ge, obermeldte von vorigen Kay¬
seren allbereits gegebene , oder
durch angenommene kroteäloriL
aufgckündet und abgethan , oder
wenigstens in die Schrancken ih¬
rer ersten Kayserlichen und Kö-
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sehnlicher Glieder gar interverti-
ret worden , als sollen und wol¬
len Wir zu Abwendung obver¬

standener gefährlicher und der ge¬
meinen Tranquillitat des heiligen
römischen Reichs schädlicher Zer¬
gliederung und Misverstand der
glcichenProteklionsr undSchirm-
briefe über mittelbare Städte
und Landschaften der : Gewalten
und Potentaten , so des heiligen
Reichs Zwang und Jurisdiktion,
wie gemeldet , nicht unterworfen,
nicht allein nicht ertheilen , noch
solche zu suchen und anzunehmen
gestatten , noch auch die , so von
vorigen römischen Kaisern in et¬
wa anderwärten der Sachen und
Zeiten Zustande und Konsidcra-
tion ertheilet , und von Mediat-
Ständen ausgenommen worden,
durch Reskripte oder auf andere

Weise konfirmiren;

§. 2 .
(Zu entkräften oder zu beschränke» .)

Sondern vielmehr darob und
daran seyn , damit vermittels

Unserer Interposition oder durch
andere erlaubte Mittel und We¬

ge , obermelte von vorigen Kai¬

sern allbereits gegebene , oder
auch angenommene kroteäioria
aufgekündet und abgethan , oder

wenigstens in die Schranken ih¬
rer ersten kaiserlichen und könig-
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gefährlicher und gemeiner l ' rsir-
gnillität des heiligen römischen
Reichs schädlicher Zergliederung
und Mißverstände , dergleichen
ki oteäliou und Schirmbrief über
mittelbare Stad - und Landschaf¬
ten , denen Gewalten und Po¬
tentaten , so des heiligen Reichs
Zwang und äm -r

'schÄion , wiege-
meldt , nicht unterworfen , nicht
allein nicht ertheilen , noch sol¬
che zu suchen und anzunehmen
gestatten , noch auch die , so von
vorigen Römischen Kaysern in
etwa anderwärten der Sachen
und Zeiten Zustand und Lonlläa-
rstion ertheilet , und von meäiat-
Standen ausgenommen worden,
durch k^elcripta , oder aus andere
Weise , Loulirmiren,

§. 2 , sondern vielmehr darob
und daran seyn , damit vermit¬
telst seiner Inter ^ olition , oder
durch andere erlaubte Mittel und
Weg , oberwehnte von vorigen
Kaysern oblauts gegebene oder
angenommene kroteclloria aufge-
kündet und abgethan , oder we¬
nigst in die Schranken ihrer er¬
sten Kayserlichen und Königli¬
chen Concessionen , wo die vor¬
handen , ohne einige fernere de¬
ren Lxtenlion und Ausdehnung
i-eäuLlrt,

§ . Z . also manniglich forthin
in seinem und des heiligen Rö¬
mischen Reichs alleinigen Schuz

, . und
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»« glichen LouceNonen , wo die
vorhanden ^ ohne einige fernere
deren Lxtenlion und Ausdeh¬
nung relluciret.

§ . III.
( Kapserlicher allgemeiner und alleini¬

ger Schnz .)

Also männiglich forthin nach
angetrettener Unserer Kayserli¬
chen Regierung , in Unserm und
des heiligen Römischen Reichs
alleinigen Schuz und Vertei¬
digung gelassen , und Churfür¬
sten , Fürsten und Standen des
heiligen Römischen Reichs (die
unmittelbare Reichs -Ritterschaft
mit begriffen ) und allerseits an-
gehörige Unterthanen ohne Im-
xlorstron in - und auswärtigen
Anhangs und bey glei¬
chem Schuz und ^ .llminittrLtiori
dcrllulii2 > in R.e1iZiou - und ? ro-
Lau-Sachen , denen Reichs - Saz-
undCammergerichtsDrdnungen,
Münster - und Osnabrückischen
Friedens -Schluß , und darauf
gegründeten Lxecutious - Miäl,
srcIioii mollo exeguoullr , und
Nürnbergifchen kixeLutions - Ke-
ceü ; wie auch nachstvorigen
Reichs -Abschied gemäß , erhal¬
ten.

§ . IV.

N . Capit . Leopold II . Md
Franz II.

( chrk. XXVII .)
lichen Konzessionen , wo die vor¬
handen , ohne einige fernere de¬
ren Extensiv » und Ausdehnung
reduziret.

( Kaiserlicher allgemeiner alleiniger
Schuz .)

Also männiglich forthin m Un-
scrm und des heiligen römischen
Reichs alleinigen Schuz und
Verteidigung gelassen , undKur-
fürsten , Fürsten und Stände des
heiligen römischen Reichs ( die
unmittelbare Reichsritterschaft
mit begriffen ) und allerseits an-
gehörige Unterthanen ohne Im-
ploration in - und auswärtigen
Anhangs und Assistenz , bei glei¬
chem Schuz und Administration
der Justiz , in Religions - und
Profansachen , den Neichssaz-
und Kammergerichtsordnungen,
Münster - und osnabrückischen
Friedensschlüsse , und darauf ge¬
gründeten Exekutionsedikt , -n-
eHori mocio exeguenlli , und
nürnbcrgischen Exekutionsrezesse,
wie auch nächstvorigem Reichs¬
abschiede gemäß erhalten.

K . » -
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und Verthadigung gelassen , und
Churfärsten , Fürsten und Stan¬
den des heiligen - Reichs Ritter¬
schaft ^ und allerseits angehört-
gen Unterthanen ohne Imxlon
tio» , in- und auswärtigen An¬
hangs und , bey glei¬
chem Schuz und H.lllmlilttl 'atio»
der äullir : in ^ . eliAr

'on - und kro°
iämSachen , denen Reichs -Satz-
und Cammer -Gerichts -Qrdnung,
Münster - und Oßnabrückischon
Friedens -Schlusses , und darauf
gegründeten Lxeeutio »5 -
aräliori Mollo exeguenlli , und
Nürnbergifchen Lxecuti ' ous -
cests , wie auch nächstvorigen
Reichs -Abschied gemäß erhalten,

4 . Die Hierwider eine Zeit-
chero verübte Mißbräuche , da zum.
öftern die Rechtfertigungen von
ihren ordentlichen Richtern des
Reichs ab - und nach Holland,
Braband , und andere ausländi¬
sche Potentaten gezogen worden,,
und zwar insonderheit die unter
denselben aus der angemaßten
Brabandischen güldenen Bull,
zu unterschiedlicher Churfärsten,
Fürsten und Ständen merckli-
chen Nachtheil herrührcnde Lvo-
c3tl02 L-? rocelH gänzlich aufge-
hebt , wie auch das 1594
bey damaligen Reichstag vergli¬
chenen Gutachten vollzogen , und
denen durch gedachte Brabandi-
sche Bull ßosvirten Ständen,

auf
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§ . IV.
(Verbotene^ vocationvs ausser Reichs .)

Die Hierwider eine Zeithero
verübte Mißbrauche , da zumöf-
tern die Rechtfertigungen von ih¬
ren ordentlichen Richteren des

Reichs ab und an andere aus¬

ländische Potentaten gezogen
worden , abgestellet , insonderheit
aber die aus der angemaßten
Brabandischen güldenen Bulle

zu unterschiedlicher Churfärsten,
Fürsten und Standen merckli-

chemNachtheile herrührende Lvo-
c3tl0n8 .kl -0LeilL gänzlich aufge¬
hoben , wie auch das ^ o . 1594
bey damaligem Reichs -Tage ver¬

glichene Gutachten vollzogen , und
denen durch gedachte Brabandi-

scbe Bulle Zraviiten Ständen,
auf erforderten Nothfall , durch
das ^ u § K.etorliom8 kräftige Hül¬
fe geleistet werde.

N . Capit . Leopold II . und

Franz il.
( Ln . XXVII .)

§ . 4.
( Vorladung außer Reich .)

Die hierwidereine Zeither ver¬
übten Mißbräuche , da zum öf¬
ter » die Rechtfertigungen von ih¬
ren ordentlichen Richtern des

Reichs ab - und an andere aus¬

ländische Potentaten gezogen wor¬
den , abgestellet , insonderheit aber
die ans der angemaßten Braban-

tischen goldenen Bulle , zu unter¬

schiedlichem Kurfürsten , Fürsten
und Stände merklichem Nach¬
theile herrührenden Evokations-

prozeste gänzlich aufgehoben , wie

auch das Hamo 1594 bei dama¬

ligem Reichstage verglichene
Gutachten vollzogen , und den

durch gedachte Brabantische Bul¬
le gravirten Ständen auf erfor¬
derten Nothfall , durch das ^ u8
ketorlioin8 kräftige Hilfe gelei¬
stet werde.
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auf erforderten Nothfall durch
das ) u8 K. etorli0ni8 kräftige Hül¬
fe geleistet werde : Sodann die

Zehen vereinigte Reichs -Städte
im Elsaß , ausgenommen des 5»-
ri8 kraeskÄurae krovilicis1i8 vek-

mög obbesagtenFriedens -Schlus-
ses , dem heiligen Römischen
Reich , gleichwie andere Imme-
diat -Stande , einverleibt bleiben.

H. r t i«
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